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Mit dem Produktinformationsblatt erhalten Sie einen kurzen Überblick über die Gothaer Unfallversicherung. 
Bitte beachten Sie: Diese Informationen sind nicht abschließend. 

Weitere wichtige Informationen entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Unterlagen:

• Vorschlag zur Gothaer Unfallversicherung
• Antrag zur Gothaer Unfallversicherung
• Allgemeine Kundeninformationen
• Gothaer Unfallversicherungsbedingungen (GUB 2010) 
• Besondere Bedingungen und Zusatzbedingungen (soweit Sie diese mit uns vereinbart haben)
• Merkblatt zur Datenverarbeitung

Gothaer Unfallversicherung

Versichert sind Unfälle, die Ihnen oder einer anderen im Vorschlag oder Antrag genannten versicherten Person 
zustoßen. Soweit Sie nichts anderes mit uns vereinbaren, gilt der Versicherungsschutz grundsätzlich für den ge-
samten privaten und beruflichen Bereich (auch Sport- und Verkehrsunfälle), weltweit und rund um die Uhr, 
auch wenn Sie den Unfall selbst verschuldet haben.

Ein Unfall liegt etwa vor, wenn Sie oder eine andere im Vorschlag oder Antrag genannte versicherte Person sich 
verletzen, weil Sie stolpern, ausrutschen, stürzen oder sich sonst verletzen oder von anderen verletzt werden. 
Keine Unfälle dagegen sind Krankheiten und Abnutzungserscheinungen (z.B. Rückenleiden durch ständiges 
Sitzen, Schlaganfälle, Herzinfarkte). Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Ziffer 1 der GUB 2010.

Die Unfallversicherung ist eine Summenversicherung, d.h. wir zahlen Geldleistungen. Heilbehandlungskosten 
zahlen wir nicht, sie sind Gegenstand der Krankenversicherung. Welche Leistungen wir zahlen, ergibt sich aus 
den vereinbarten Leistungsarten, die Sie Ihrem Vorschlag oder Antrag entnehmen können. Leistungsarten sind   
z.B. die Invaliditätsleistung, die Invaliditätsrente, die Gothaer Kinder-Rente, Leistungen bei Beeinträchtigung der 
Arbeitsfähigkeit (Tagegeld), bei einem Krankenhausaufenthalt (Krankenhaustagegeld) oder im Todesfall sowie 
über den Baustein CuraPlus Hilfs- und Pflegeleistungen.

Nachfolgend erläutern wir Ihnen beispielhaft die wichtigste Leistungsart, die Invaliditätsleistung: 

Wenn Sie durch einen Unfall dauerhafte Beeinträchtigungen erleiden, also invalide werden (z.B. durch Bewe-
gungseinschränkungen, Lähmungen oder Amputationen), zahlen wir einen einmaligen Kapitalbetrag. Die Höhe 
der Invaliditätsleistung richtet sich nach der vereinbarten Versicherungssumme und dem Grad der Beeinträchti-
gung. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Ziffer 2.1 der GUB 2010. Ihrem Vorschlag können Sie weitere Einzel-
heiten (z.B. die Versicherungssumme) entnehmen.

Die Leistungen aus der Unfallversicherung erhalten Sie unabhängig von und zusätzlich zu anderweitigen Zahlun-
gen, die Sie wegen des Unfalls erhalten, z.B. von Ihrer Krankenversicherung, einer gegnerischen Haftpflichtversi-
cherung, der gesetzlichen Unfallversicherung oder einer weiteren privaten Unfallversicherung.

• Ihr zu zahlender Gesamt-Jahresbeitrag* , EUR

• Ihr zu zahlender Gesamt-Beitrag* bei  Zahlweise , EUR

• Erstmals zum Versicherungsbeginn . . 

• Vertragsablauf . .

* inklusive gesetzlicher Versicherungsteuer sowie aller Zuschläge und Nachlässe

Die jeweiligen Fälligkeiten entnehmen Sie ebenfalls dem Vorschlag.

Einzelheiten entnehmen Sie den Ziffern 12 und 13 der Gothaer Unfallversicherungsbedingungen (GUB 2010). 

Ihre Zahlung des Erst- oder Einmalbeitrags gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen
nach Zugang des Versicherungsscheins erfolgt. Zahlungen von Folgebeiträgen gelten als rechtzeitig, wenn sie jeweils
zu den im Versicherungsschein genannten Fälligkeiten geleistet werden.

Sofern Sie uns eine Einzugsermächtigung (Lastschriftverfahren) erteilen, gilt Ihre Zahlung jeweils als rechtzeitig, wenn
der Beitrag zum angegebenen Fälligkeitstag von uns eingezogen werden kann und Sie der berechtigten Einziehung
nicht widersprechen.

Nicht rechtzeitige Zahlungen des Erst- oder Einmalbeitrages oder eines Folgebeitrages kann zum Verlust des Versiche-
rungsschutzes führen.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Ziffer 13 der Gothaer Unfallversicherungsbedingungen (GUB 2010). 

Beitrag, Fälligkeit und
Zahlungszeitraum

Art der Versicherung /
Versicherte Risiken / 
Risikoausschlüsse

Vorbemerkung

Beitragszahlung und 
Rechtsfolgen bei ver-
späteten oder unter-
bliebenen Zahlungen
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Wir können nicht alle denkbaren Fälle versichern, denn sonst müssten wir einen unangemessen hohen Beitrag verlan-
gen. Deshalb haben wir einige Fälle aus dem Versicherungsschutz der Unfallversicherung herausgenommen. 

Die Risikoausschlüsse sind in der Ziffer 4 der Gothaer Unfallversicherungsbedingungen (GUB 2010) genannt.

Nicht versichert sind insbesondere Unfälle 

• durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen
• die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursacht werden
• als Luftfahrzeugführer (auch Luftsportgeräteführer), soweit er nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis benötigt, 

sowie als sonstiges Besatzungsmitglied eines Luftfahrzeuges
• bei einer mit Hilfe eines Luftfahrzeuges auszuübenden beruflichen Tätigkeit
• die der versicherten Person dadurch zustoßen, dass sie sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Motorfahrzeu-

ges an Fahrtveranstaltungen einschließlich der dazugehörigen Übungsfahrten beteiligt, bei denen es auf die Erzie-
lung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt

Ferner fallen nicht unter den Versicherungsschutz

• Krankhafte Störungen infolge psychischer Reaktionen, auch wenn diese durch einen Unfall verursacht wurden

Diese Aufzählung ist nicht abschließend. Einzelheiten und weitere Ausschlussgründe entnehmen Sie bitte der Ziffer 4
der Gothaer Unfallversicherungsbedingungen (GUB 2010).

Bitte beachten Sie:

Bei Vereinbarung der Gothaer UnfallTop 2010 gilt der Versicherungsschutz auch für Unfälle, die durch Herzinfarkt,
Schlaganfall oder epileptische Anfälle ausgelöst werden. Ferner auch für Unfälle, die durch andere Bewusstseinstörun-
gen ausgelöst werden, soweit diese auf der Einnahme ärztlich verordneter Medikamente beruhen.

Darüber hinaus müssen Sie mit Leistungskürzungen rechnen, soweit Vorschädigungen oder Krankheiten an den
Unfallfolgen mitgewirkt haben.

Hierzu machen wir auf die Ziffern 2.1.2.2.3 und 5 GUB 2010 aufmerksam.

Bei der Berechnung des unfallbedingten Invaliditätsgrades wird eine Vorinvalidität nach Ziffer2.1.2.2.3 GUB 2010 ent-
sprechend berücksichtigt:

– Soweit der Unfall Körperteile oder Sinnesorgane oder deren Funktionen betrifft, die bereits vor dem Unfall dauernd 
beeinträchtigt waren, so wird die Vorinvalidität entsprechend von der Gesamtinvalidität abgezogen.

Für die Mitwirkung von unfallunabhängigen Krankheiten oder Gebrechen an den Unfallfolgen gilt nach Ziffer 5 GUB
2010:

– Haben an einer unfallbedingten Gesundheitsschädigung Krankheiten oder Gebrechen zu mindestens 40% mitge-
wirkt, wird die zu erbringende Leistung entsprechend gekürzt.

Bei Abschluss des Versicherungsvertrages, während der Vertragslaufzeit und bei Eintritt des Versicherungsfalles sind
bestimmte Pflichten zu erfüllen.

Fahrlässige, grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzungen können uns, je nachdem berechtigen, vom Vertrag
zurückzutreten, den Vertrag zu kündigen, die Leistungen zu kürzen bzw. ganz zu versagen oder die Vertragsbestim-
mungen bzw. den Beitrag anzupassen.

Einige Beispiele nennen wir Ihnen in diesem Produktinformationsblatt.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte den Gothaer Unfallversicherungsbedingungen (GUB 2010).

Beantworten Sie bitte alle unsere im Antragsformular aufgeführten Fragen unbedingt wahrheitsgemäß und vollständig.
Alle dort erwähnten Informationen sind wichtig, damit Sie den richtigen Versicherungsschutz erhalten (siehe Ziffer
15.1 GUB 2010).

Ihre Berufstätigkeit bzw. die Berufstätigkeit der über den Vertrag versicherten Personen hat unmittelbaren Einfluss auf
das Unfallrisiko, dem Sie ausgesetzt sind. Wir berücksichtigen sie daher bei der Bemessung des Versicherungsbeitra-
ges und der Versicherungssummen. Einen Berufswechsel müssen Sie uns deshalb so bald wie möglich anzeigen. Wei-
tere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Ziffer 7 der GUB 2010. 

Melden Sie umgehend jedes Unfallereignis, das einen Leistungsanspruch zur Folge haben könnte und suchen Sie ei-
nen Arzt auf. Wir sind über das Gothaer SchadenService-Telefon 030 5508-81508 täglich 24 Stunden für Sie erreich-
bar.

Schildern Sie genau die Umstände, die zu dem Unfall geführt haben.

Spezieller Hinweis zur Todesfallleistung:

Hat der Unfall den Tod zur Folge, so ist uns dies innerhalb von 48 Stunden anzuzeigen, und zwar auch dann, wenn der
Unfall bereits gemeldet wurde. Die Meldefrist von 48 Stunden gilt ab Kenntnisnahme. Auch diese Meldung hat über
unser Servicetelefon 030 5508-81508 zu erfolgen.

Der Versicherungsschutz beginnt mit der Einlösung des Versicherungsscheines durch Zahlung des Beitrages, jedoch
nicht vor dem vereinbarten Zeitpunkt.

Beachten Sie hierzu bitte auch den Abschnitt „Beitragszahlung und Rechtsfolgen bei verspäteten oder unterbliebenen
Zahlungen“.

Der Versicherungsschutz endet mit Beendigung des Versicherungsvertrages und in anderen vertraglich oder gesetzlich
geregelten Fällen.

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Ziffer 12 der Gothaer Unfallversicherungsbedingungen (GUB 2010).

Leistungsausschlüsse

• während der 
Vertragslaufzeit

• bei Vertragsschluss

Pflichten (Obliegen-
heiten)

• bei Eintritt des 
Versicherungsfalles 

Beginn und Ende des 
Versicherungsschutzes
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Der Vertrag endet durch Kündigung oder Risikofortfall und in weiteren vertraglich oder gesetzlich genannten Fällen.
Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Ziffer 12 der Gothaer Unfallversicherungsbedingungen (GUB 2010).

Bei Verträgen mit festem Vertragsablauf endet der Vertrag automatisch zum vereinbarten Zeitpunkt. Eine Kündigung ist
nicht erforderlich.

Die Leistungen des Bausteins CuraPlus können nur dann erbracht werden, solange die versicherte Person in ihrem
häuslichen Umfeld hilfebedürftig ist. Die versicherte Person ist hilfebedürftig, wenn sie für die Verrichtungen des tägli-
chen Lebens (An- und Auskleiden, Nahrungsaufnahme, Körperpflege, Verrichtung der Notdurft) überwiegend fremder
Hilfe bedarf. Liegt der Zustand der Hilfebedürftigkeit nicht mehr vor und wird eine Leistung aus dem Baustein CuraPlus
erst zu einem Zeitpunkt geltend gemacht, zu dem die versicherte Person in diesem Sinne nicht mehr hilfebedürftig ist,
so ist naturgemäß eine Leistung nicht mehr möglich. Ein finanzieller Ersatz für dann entgangene Leistungen wird nicht
erbracht.

Sofern Sie nichts anderes bestimmt haben, sind bei Unfalltod die gesetzlichen Erben bezugsberechtigt. Zur Festlegung
eines Bezugsrechts ist die Unterschrift der versicherten volljährigen Person erforderlich.

In der Unfallversicherung erbringen wir eine Leistung, wenn die Gesundheit der versicherten Personen durch ein Unfal-
lereignis beeinträchtigt wird.

Bei Personen, die dauernd schwer- oder schwerstpflegebedürftig im Sinne der sozialen Pflegeversicherung sind, ist die
Gesundheit allerdings bereits in einem Ausmaß beeinträchtigt, dass sich Gesundheitsbeeinträchtigungen, die durch
einen Unfall neu entstehen, nicht mehr feststellen lassen. 

Dauernd Schwer- oder Schwerstpflegebedürftige sind deshalb nicht versicherbar (Ziffer 6 GUB 2010).

Tritt die Schwer- oder Schwerstpflegebedürftigkeit während der Vertragslaufzeit ein, so endet für die hiervon betrof-
fene versicherte Person die Unfallversicherung (Eintritt der Versicherungsunfähigkeit).

Den Beitrag, der über den Zeitpunkt des Eintrittes der Versicherungsunfähigkeit hinaus gezahlt worden ist, erstatten
wir Ihnen zurück. 

Hinweis zur Beendigung 
des Vertrages

Nicht versicherbare
Personen

Das Bezugsrecht

Spezieller Hinweis zum
Baustein CuraPlus (Hilfs-
und Pflegeleistungen)
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